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Nachweis über die weitere Verwendbarkeit der Beurteilung  
Nr. 12011006 vom 04.02.2012 
 
 
Beurteilungsgegenstand: 
 
Türschließer mit Öffnungsautomatik (Drehflügelautomatik) mit und ohne integrierter 
Schließfolgeregelung 
Type: „GEZE Slimdrive EMD-F”  
Type: „GEZE Slimdrive EMD-F IS“ 
 
 
Klassifizierung: 
 
Eignung für den Einbau in geprüfte Feuer- und Rauchschutzabschlüsse 
 
 
Grundlagen: 
 

ÖNORM B 3850: 
„Feuerschutzabschlüsse – Drehflügeltüren und -tore sowie Pendeltüren – Anforderungen und Prü-
fungen für ein- und zweiflügelige Elemente“ 
Ausgabe: 1. Jänner 2006 – zurückgezogen 
 1. April 2014 
 
ÖNORM B 3851: 
„Rauchschutzabschlüsse – Drehflügel-, Pendeltüren und -tore – Anforderungen und Prüfungen für 
ein- und zweiflügelige Elemente“ 
Ausgabe: 1. Juli 2004 – zurückgezogen 
 15. Juli 2014 
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ÖNORM B 3855: 
„Rauchabschlüsse – Ein- und zweiflügelige Drehflügeltüren“ 
Ausgabe:  1. August 1997 - zurückgezogen 
 
ÖNORM EN 1154*): 
„Schlösser und Baubeschläge – Türschließmittel mit kontrolliertem Schließablauf – Anforderungen 
und Prüfverfahren (EN 1154:1996 + A1:2002)“ 
Ausgabe: 1. Juni 2003 - zurückgezogen 
 1. Juli 2006 
 
ÖNORM EN 1158*): 
„Schlösser und Baubeschläge – Schließfolgeregler: Anforderungen und Prüfverfahren (EN 
1158:1997 + A1:2002)“ 
Ausgabe: 1. Juni 2003 – zurückgezogen 
 1. Juli 2006 

 
 
Geltungsdauer:  
 
Die Beurteilung Nr. 12011006 vom 04.02.2012 ist in Verbindung mit diesem Schreiben 
weiterhin bis zum 8. Februar 2029 bzw. bis zum Ende der Koexistenzperiode einer 
anwendbaren harmonisierten Produktnorm verwendbar.  
 
Diese Verlängerung wird unter Zugrundelegung der angeführten Normen ausgestellt. Soll-
ten sich grundlegende Prüfkriterien ändern, erlischt die Gültigkeit jedoch vor Ablauf der 
Frist. Weiters erlischt die Gültigkeit, wenn der Antragsteller unzulässige technische Verän-
derungen vornimmt und die angegebenen Abmessungen über- bzw. unterschreitet, es sei 
denn, die Abweichungen bewegen sich nur in den Toleranzbereichen (siehe Beurteilung).  
 
 
IBS-INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK UND 
SICHERHEITSFORSCHUNG GESELLSCHAFT M.B.H. 
Akkreditierte Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle 
 

  
 
 
Dipl.-Ing. Ulrich STÖCKL 
Techniker 

Ing. Josef STOCKINGER  
Zeichnungsberechtigter 

 
 
 
 
*) nicht im Akkreditierungsumfang des IBS enthalten 
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